
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Luftfahrtgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 253/1957 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 83/2008 

§/Artikel/Anlage 

§ 88 

Inkrafttretensdatum 

27.06.2008 

Text 
 

S i c h e r h e i t s z o n e n p l a n  

§ 88. (1) Einen Bestandteil der Sicherheitszonen-Verordnung hat ein Plan der Sicherheitszone mit 
der Festlegung des Flugplatzbezugspunktes und allfälliger Instrumentenanflugsektoren sowie mit 
besonderer Kennzeichnung der in dieser Zone bereits bestehenden Luftfahrthindernisse zu bilden 
(Sicherheitszonenplan). 

(2) Der Flugplatzbezugspunkt ist ungefähr in der Mitte des Systems der Start- und Landeflächen 
festzulegen. 

(3) Instrumentenanflugsektor ist ein für An- und Abflüge bei schlechten Sichtverhältnissen 
bestimmter Luftraum über einem Geländesektor, dessen Mittellinie die An- und Abflugrichtung bildet. 
Die Instrumentenanflugsektoren sind unter Bedachtnahme auf die Flugsicherheit festzulegen. 


